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Änderrung der Radio- und Fernsehverordnung (RTVV). der Verordnung über 
Frequenzmanagement und Funkkonzessionen (FKV), der Rundfunkfrequenz-Rfcbtlfnien und 
der Femmerdegebührenverordnung (GebV-FMG}: Eröffnung des · 
Vemehmfassungsverfahrens 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 16. Februar 2017 elisuchen Sie uns, im Rahmen ctes Vernehmlassungsverfah­
rens zum rubrizierten Thema unsere Stellungnahme abzugeben , was wir hiermit gerne tun. 

Ausgangsl,age 
Das Vernehm lassungsverfahren betrilfft die Änderung der Radio- und: Femsehverardnung' (RTVV} 
sowfe: drei Aus:führumgsbestimm ungen zur Femmel degesetzgeb~Ung . Laut dieser Vorrage sollen die 
heuti1gen Versorgungsgebiete für Radio und Fernsehen während der Konzessionsdauer bis Ende 
20191 unverändert bestehen bleiben. Zudem soll UKW bis Ende 2019 primäre Verb~reitungstechno­
l.ogie für Radioprogramme ble[ben. Ab 2020 sollen lkommei!Zielle regionale Radi.overanstarter ohne 
Gebührenunterstützung in den städtfsch.en Agglomerattonen me.lnr Autonom ie erlhalten und dre 
Weichen für den Umstieg der gesamten Radioverbreitung über U~trakurzwell en (UKW) auf dte digi­
ta le DAB+-Verbre[üung gestellt werden . 

Zugang:srecht 
lm erläuternden Bericht wird erwähnt, dass die weiterhin konzessionierten Lokalradios mit Gebüh­
renanteil per 2020 ein ausdrückliches Zugangsrecht zu den digitalen DAB+-Piattformen erhal'ten . 
Dfes unterstützen wir. 

Den kommerziel len Privatradios ohne Gebührenanteil so fl en hingegen keine Veranstalterkonzes­
sionen mehr zugesprochen werden. Wir begrüssen grundsätzlich auch diesen von der digitalen 
Verbreitungstechnoiogie ausgelösten SystemwechseL Um die Planungssicherheit der mefst seit 
vi e~en Jahren bestehenden Veranstalter ohne Gebührenanteil zu erhöhen, fordert der Regierungs­
rat jedoch eine Anpassung der betreffenden Verordnung mit dem Ziel, einen verbindlichen 
Zugang auch dieser Veranstalter zu einer DAS+-Verbreitung sicher zu steffen. 
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Service Publk: 
Koo;zessien~imte lukatradr<rs mit ILeisrungsall.bftrag, aber ah:11.e Geblihr-et-rantraill r.etsf!en: in rf1rem Sel1­
degelliet eine wi'chtigel1' IBeHira.g zum Serui.ce Public tl.mdi Zllur Meintmgsvief'fal'li: umtd bietel11' eirrerrr 
Mehrwert fleitr ihre IHiö.trerirmen tUrrd Hörer. Es ist zumindest det:r~bar., dass si'crr d:i.es in ei ~rter:rr Freien 
Matrl<,t ahne Kconzessi'anierurrg !Und ILei:Stungsauftr.ag andem l~oon:te. Desha.l.b er:wartet der Regie­
rungsrat \lOrm IBI\U!l.desrat,. dass er rm !Rahlll'Ten der vorrgesehenerr Übergangsko:rrzession und der 
Nel!.ll<:an:zessionien:mg der SRG den Regionaljournalen vcm SRF~Yhin einen festen Platz 
einräumt. Dies rst auch m rt Blick auf eEne wirkumgsvolle Krisenkommvrrfkation d:er Behörden oei' 
lo:esornl!eren Er.eigni-ssei'l' 'li"t:i·chtig. 

Sclhtiesslich weist der Regierungsrat daraufhi'n, dass b.ef detr Neu~erg:abe der Veranstalterl<onzes­
sionel1 mft publ·i·zisti·sch-er. leist.ungs'llerei·noonmg nn:~ di·~ Perrode aa 202:0' dre Ge!'egenh.ert ergri"fFerr 
werden soflte, di'e Abgabenanteile derkonzessio.nierten Anbieter entsprechend des Umfangs 
ihres t.eistungsau1tlrags anzupassen, afsc gegebenenfalls zu· erl1öhen. 

W ir danken fhnen für die Gelegenheit Z-ltr Stel.lun:gnahme und: dfe Berücl'{sichtJgung unserer Anlie~ 
gen. 

i~ \/(i;t~ 
T he mas Weber Peter Vetter 
Regierungspräsident Landseinreiber 
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